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Öffentliche Sitzung 

Kurzübersicht 
 

zum beiliegenden Beschluss 

Anlass Fachausschussberatungen zum Haushalt 2026 

Inhalt Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie Umsetzung des Eck-
datenbeschlusses (EDB) des Kommunalreferats (KR); 
Haushaltskonsolidierung 

Gesamtkosten / 
Gesamterlöse 

-/- 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein 
Gemäß dem „Leitfaden für die Vorauswahl potenziell klimarele-
vanter Beschlussvorlagen“ sind Beschlussvorlagen, welche Jah-
res-, Gesamtabschlüsse, Haushalts- und Finanzberichte bzw.  
-pläne zum Inhalt haben, nicht klimarelevant. 

Entscheidungsvor-
schlag 

Der Haushalt 2026 des KR wird zur Kenntnis genommen. Vorbe-
haltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung des Stadt-
rats zum Haushalt 2026 am 17.12.2025 wird der Haushalt auf Ba-
sis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produkt-
datenblätter vollzogen. 

Gesucht werden kann 
im RIS auch unter 

Aufstellung Haushaltsplan 2026, Haushaltskonsolidierung, Aufga-
benkritik  

Ortsangabe -/- 
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I. Vortrag des Referenten 

1. Management Summary 

Die vorliegende Sitzungsvorlage „Teilhaushalt 2026 des Kommunalreferats“ folgt dem 

durch die Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16679 „Haushaltsplan 2026; Eckdatenbeschluss“ 

(Beschluss der Vollversammlung vom 30.07.2025) vorgegebenen Rahmen mit dem über-

geordneten Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen städti-

schen Haushalts. 

Insbesondere werden in vorliegender Sitzungsvorlage die Umsetzung der konsumtiven 

Konsolidierungsbeiträge des Kommunalreferats (KR) sowie weitergehende Gegensteue-

rungsmaßnahmen dargestellt. 

2. Ausgangslage 

Zur Entwicklung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 wurde aufbauend auf der 

Entwurfsplanung ein verbindliches Budget vorgegeben. Aufwände und Auszahlungen so-

wie Erträge und Einzahlungen werden anschließend im Zuge der produktorientierten Pla-

nung auf Sachkonten und Finanzpositionen umgesetzt. 

Die Beschlussvorlage bezieht sich auf den Haushaltsplanentwurf 2026. Der gesamtstädti-

sche Haushaltsplanentwurf 2026 wurde dem Stadtrat im November durch die Stadtkäm-

merei (SKA) vorgelegt und von dort zu Beratungen über die einzelnen Teilhaushalte in die 

Fachausschüsse verwiesen. Hierzu wurde u.a. der Gesamtband mit dem gesamtstädti-

schen Haushalt 2026 sowie den Teilhaushalten der Referate verteilt. 

3. Teilergebnishaushalt – Entwicklung von 2025 auf 2026 

Der Teilergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung die Finan-

zierung und den Verzehr der Ressourcen über Erträge und Aufwendungen vollständig ab. 

Damit beinhaltet der Ergebnishaushalt gegenüber dem Finanzhaushalt zusätzlich alle Auf-

wendungen und Erträge, die keinen Geldfluss zur Folge haben (z.B. Abschreibungen auf 

Anlagevermögen, Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Pensi-

onsrückstellungen usw.). Der Teilergebnishaushalt des KR ist in die Ansätze für den Refe-

ratsbereich und die sog. „Zentralen Ansätze“ (Allgemeines Grundvermögen und Entwick-

lungsmaßnahmen) aufgeteilt. 
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3.1 Teilergebnishaushalt – Referatsbereich (KOMR) 

 
 

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen 

 

Zeile 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte  

Die Einnahmen werden für jedes Planjahr mit den Ist-Werten des laufenden Haushaltsjah-

res ausgewertet und hochgerechnet. Deshalb ist für 2026 ein geringerer Ansatz geplant. 

Zudem wurde auf dem Gelände der Bayernkaserne ein Gebäude abgerissen und es fallen 

damit keine Mieteinnahmen mehr an. 
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Zeile 8: Sonstige ordentliche Erträge 

Hierbei handelt es sich noch um Planansätze aus schwer planbaren Erträgen aus Kauf-

preisnachbesserungen sowie dem Parkhaus Hildegardstr. 2, welches verkauft wurde. 

Diese wurden jeweils in den Vorjahren zum Nachtrag angemeldet. Eine dauerhafte Rück-

gabe der Planansätze wurde nun zum Haushaltsjahr 2026 vorgenommen. 

 

Zeile 11: Personalaufwendungen 

Der Anstieg von 2025 auf 2026 resultiert laut dem Personal- und Organisationsreferat 

(POR) hauptsächlich aus der erstmaligen Berücksichtigung der Planwerte für Überstun-

denrückstellungen. In diesen Rückstellungen sind alle Arbeitszeitkonten, einschließlich der 

Gleitzeitkonten, die es in der elektronischen Zeiterfassung gibt, berücksichtigt. 

 

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen 

Die Erhöhung ergibt sich laut POR, da die Besoldungserhöhung für 2024/2025 bereits im 

Schlussabgleich 2024 eingerechnet war, weshalb der Schlussabgleich 2025 keine weite-

ren Besoldungserhöhungen enthält. Dadurch fielen die Planwerte für 2025 entsprechend 

niedrig aus. In die Entwurfsplanung 2026 wurden die erwarteten Besoldungserhöhungen 

von 6 % eingerechnet. Die Veränderung gegenüber dem Haushalt 2025 ist im Wesentli-

chen auf die Auswirkungen dieser Teuerung zurückzuführen. 

 

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Ausgaben für Miet- und Mietnebenkosten werden für jedes Planjahr mit den Ist-Wer-

ten des laufenden Haushaltsjahres ausgewertet und hochgerechnet. Beispielsweise erge-

ben sich aufgrund der Anmietung von zusätzlichen Objekten zur Unterbringung von Ge-

flüchteten erhöhte Kosten, so dass für 2026 ein erhöhter Ansatz zu planen war.  

Zudem werden auch die Strom- und Heizkosten durch eine Kostenschätzung der SKA neu 

geplant. 
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3.2 Teilergebnishaushalt – Zentrale Ansätze inkl. Entwicklungsmaßnahmen 

(KOMZ) 
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Erläuterung der wesentlichen Abweichungen 

  

Zeile 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte  

Die Planung der Mieten und Pachten erfolgt ab 2026 auf Basis der Vertragsdaten in RE-

FX. In den Vorjahren wurden z. T. die Ist-Werte der Vorjahre zur Planung herangezogen. 

Durch diesen Systemwechsel von Ist-Werten zu Vertragsdaten haben die Erträge eine ge-

nauere Planbarkeit. 

 

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 

Die Bewirtschaftungskosten des Schlacht- und Viehhofareals durch die Märkte München 

werden jedes Jahr neu per Beschluss festgelegt. Die Planung der Kosten erfolgt zum 

Schlussabgleich. Da zur Entwurfsplanung 2026 die Kostenplanung noch nicht vorliegt, 

verringert sich deshalb der Planansatz zum Vorjahr.  

 

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 

Die Reduzierung ergibt sich daraus, dass im Jahr 2025 die Finanzierung für archäologi-

sche Geländefreimachungen im 2. Realisierungsabschnitt der Entwicklungsmaßnahmen 

Freiham Nord ausläuft und nicht mehr benötigt wird.  

 

 

4. Teilfinanzhaushalt – Entwicklung von 2025 auf 2026 

Der Teilfinanzhaushalt gibt den Zufluss und die Beanspruchung liquider Mittel und im Er-

gebnis die Veränderung des Finanzmittelbestandes am Ende der Planungsperiode wieder 

(Cashflow). Der vollständige Teilfinanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä-

tigkeit. Auch der Teilfinanzhaushalt wird in die unmittelbar für das KR geltenden Ansätze 

(Referatsbereich) und die „Zentralen Ansätze“ aufgeteilt. 
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4.1 Teilfinanzhaushalt – Referatsbereich (KOMR) 
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Erläuterung der wesentlichen Abweichungen 
 

Zeile 15: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

Die Abweichung beruht auf ursprünglich investiv geplanten Einnahmen für die Errichtung 
von Modulbauten für Ukraine-Flüchtlinge. Diese Einnahmen werden künftig konsumtiv im 
Sozialreferat geplant. 
 

Zeile 21: Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Die Höhe der geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen richtet sich nach dem jewei-
ligen Baufortschritt und unterliegt somit teilweise großen Schwankungen. 
 

Zeile 24: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 

Die Abweichung beruht hauptsächlich auf den für das Jahr 2025 geplanten Auszahlungen 
für den Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt, der 2025 eröffnet wurde. Diese 
Auszahlungen fallen im Jahr 2026 weg, daher reduziert sich der Ansatz erheblich. 
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4.2 Teilfinanzhaushalt – Zentrale Ansätze inkl. Entwicklungsmaßnahmen (KOMZ) 
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Erläuterung der wesentlichen Abweichungen 
 

Zeile 15: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

Die Abweichung beruht auf erwarteten Fördermitteln für den Umbau der Bettenhäuser im 
Klinikum Schwabing. 
 

Zeile 17: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 

Die Abweichung beruht auf einer im Jahr 2025 einmalig geplanten Einzahlung für die Ablösung 
eines Benutzungsrechtes. 
 

Zeile 20: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

Die Abweichung beruht auf geringeren geplanten Auszahlungen im Bereich des allgemeinen 
Grundvermögens. 
 

Zeile 21: Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Die Abweichung beruht auf geringeren geplanten Auszahlungen für den Umbau der Betten-
häuser im Klinikum Schwabing. 
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5. Umsetzung von Gegensteuerungsmaßnahmen (Konsolidierung, Aufgabenkritik) 

Die Einsparbeiträge i. H. v. rd. 13,18 % des disponiblen Budgets im Rahmen der Gegen-

steuerungsmaßnahmen sind in den oben dargestellten Teilhaushalten (THH) KOMR und 

KOMZ bereits enthalten.  

Die folgende Tabelle zeigt die konkrete Umsetzung der Einzelmaßnahmen für den Haus-

halt 2026 im KR gemäß dem Finanzrechnungsschema. Das KR erfüllt die Vorgaben des 

Haushaltskonsolidierungskonzepts 2026 und leistet Einsparungen in Höhe der Vorgaben 

(daher wird in der Spalte „Zeilenbezogene Veränderung“ der Wert 0 € ausgewiesen). 

 

Zeile Finanzrech-
nungsschema 

Vorgabe HSK 2026 
(in THH enthalten) 

Einsparungen 
(Vorschlag KR) 

Zeilenbezogene 
Veränderung 

Auszahlungen für Sach- 
und Dienstleistungen 
(Zeile 11) 

 KomZ      2.232.822 € 

 KomR    17.261.246 € 

 KomZ     2.232.822 €  

 KomR   17.261.246 € 

 KomZ            0 € 
 
 KomR            0 € 

Transferauszahlungen 
(Zeile 12) 

 KomR                316 €  KomR               316 €  KomR            0 € 

Sonstige Auszahlungen 
aus lfd. Verwaltungstä-
tigkeit 
(Zeile 13) 

 KomZ         189.119 € 

 KomR         677.348 € 

 KomZ        189.119 € 

 KomR        677.348 € 

 KomZ            0 € 
 
 KomR            0 € 

Zinsen und sonstige    
Finanzauszahlungen 
(Zeile 14) 

 KomZ             3.295 €  KomZ            3.295 €  KomZ            0 € 

 

Die gemäß den Vorgaben der SKA im Sachkostenbudget zu erbringenden rd. 13,18 % 

Einsparungen des disponiblen Budgets belaufen sich in absoluten Zahlen für das KR auf 

eine Einsparsumme von 20.364.146 €, davon entfallen auf 

• den Bereich der Zentralen Ansätze (KomZ) 2.425.236 €, 

• den Referatsbereich (KomR) 17.938.910 €. 

Im Bereich der Zentralen Ansätze (2.232.822 €) werden beim Sachkostenbudget die Ein-

sparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen durch Kürzung der Mit-

tel, die pauschal für Aufwendungen für Entsorgung spezieller Art (z.B. Gebäudeabbruch-

kosten, Kosten für Entsorgung von Bauschutt, usw.) zur Verfügung stehen, erbracht. 

Im Referatsbereich erfolgt die Kürzung (17.261.246 €) zum Teil (51,85 %) bei den Ansät-

zen für Kosten für die Zwischennutzung der Bayernkaserne, da diese 2026 nicht in der ur-

sprünglich geplanten Höhe benötigt werden. Die zusätzliche zu erbringende Einsparung 

(48,15 %) stammt hauptsächlich aus den Ansätzen bei den Kostenarten 645100 (Aufwen-

dungen für Heizung) und 645200 (Aufwendungen für Strom) sowie aus anderen Kostenar-

ten der Gruppierung 540.3000 (Hausbewirtschaftungskosten), da dem KR sonst kein dis-

ponibler Haushaltsansatz in adäquater Höhe zur Verfügung steht. Die Kürzung der An-

sätze bei den sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeile 13) 

wurde bei Kontierungskombinationen vorgenommen, deren Ansätze eine adäquate Höhe 

hatten und deren IST-Entwicklungen der letzten beiden Jahre eine Kürzung unkritisch er-

scheinen lassen. 
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6. Investitionen 

Es wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 18436 verwiesen, die im heutigen Kommu-

nalausschuss behandelt wird. 

7. Klimaprüfung 

Ist Klimaschutzrelevanz gegeben: Nein 

Gemäß dem „Leitfaden für die Vorauswahl potenziell klimarelevanter Beschlussvorlagen“ 

sind Beschlussvorlagen, welche Jahres-, Gesamtabschlüsse, Haushalts- und Finanzbe-

richte bzw. -pläne zum Inhalt haben, nicht klimarelevant. 

8. Abstimmung mit den Querschnitts- und Fachreferaten 

Die Beschlussvorlage wurde mit der SKA abgestimmt. Die SKA erhebt keine Einwände 

gegen die Beschlussvorlage, soweit die Budgetvorgabe für den Teilhaushalt des Referats 

gemäß EDB eingehalten wird. 

9. Anhörung des Bezirksausschusses 

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorge-

sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung). 

 

10. Unterrichtung der Korreferentin  

Die Korreferentin des Kommunalreferats, Frau Stadträtin Sibylle Stöhr, hat einen Abdruck 

der Sitzungsvorlage erhalten. 
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II. Antrag des Referenten 

1. Das Kommunalreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadt-

rats zum Haushalt 2026, den produktorientierten Haushalt auf Basis der vorgelegten 

Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktdatenblätter zu vollziehen. 

2. Der Aufteilung der Einsparungen beim Kommunalreferat in Höhe von 20.364.146  

Euro im Bereich des Sach- und Transfermittelbudgets wird zugestimmt. 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

 

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-

sammlung des Stadtrates. 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

 

 

Die Vorsitzende Der Referent 

Verena Dietl 
3. Bürgermeisterin 
 

i.V. Dr. Christian Scharpf 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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IV. Abdruck von I. mit III. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z. K. 
 

V. Wv. Kommunalreferat – KR-GL-GL2 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 

wird bestätigt. 

 

2. An das  

 Kommunalreferat - GL2 

Kommunalreferat - IM 

Kommunalreferat - BewA 

Kommunalreferat - GSM 

Kommunalreferat - RV 

Kommunalreferat - ID 

Kommunalreferat - IS 

Kommunalreferat - FV 

 

 

 

z. K. 

 

Am 


